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9h. 49 3Hnfte. fianblv.'Seitnits („aJleifterbtatt») 5l3

Sal äßefentltdge bei ber Viafcginenoerftcgerung ift,
rote bereits ermähnt, bag ftetl ber Sleuroert ber 90ta=

feinen oerftcgert unb fomit erreicht wirb, bag bie 2ßte=

berinffanblftellungsfoffen auf ®runb bei üfteumertel ber
©rfagteile pr Vergütung gelangen.

Sie Prämien finb je nacg Art unb ©garatter ber
in grage îommenben Betriebe oerfcgieben unb oariieren
innerhalb beffimmter ©renken.

@1 ift $u TOÜnfcE)ert, bag non Seiten ber Snbuftrlen
unb ©emerbe aller Art audg in ber ©cgroeij, too bie
etngeimifdgen Snftitute ftetl oorbilbltcg arbeiteten, biefe
neue Verficgerunglart mit Sntereffe begrügt unb auf»

genommen mirb, umfomegr, all beren SRü^Eic^feit fiel)
nidgt oerfennen lägt.

U«iks*im«an.
©tögeuöffifdje ©ewerbegefeggebung. Sal ©ibge»

nöffifdge Arbeitsamt, bal mit ben Vorarbeiten pr fünf»
tigen ©emetbegefeggebung bei Bunbel beauftragt tourbe,
gat all beren erften Seil einen ©efetjelentrourf über bie

beruflicheAulbitbung fertiggestellt, ber zunäcgft ben
juftänbigen ßantonlbegörben, ben Berufloerbänben, gadg»
faulen unb roeitern Sntereffenten pr Vernegmlaffung
pgefteUt mirb. Siefer ©efetjentrourf lägt fieg oon bem
©ebanfen" leiten, bie Berufltüdgtigleit burch görberung
ber'beruflichen Aulbilbung bei ïtacgroucgfes auf jebe
geeignete SBeife ju heben. Aulgefcgaltet ftnb Beftimmungen
über ben Segrlinglfcgug in ber 3Jteinung, bag beren ©rlag
in einem anbern ©efeg erfolgen foU, nämtieg in einem

Arbeitlfcguggefeg, bal auger auf bie Segrlinge
roenigftenl auf alle mtnberjährigen Arbeiter Anroenbung
finben müffe. Audg bie Befiimmungen pm ©dguge
beS©emerbel foHen in einem umfaffenben ©efeg be»

fonberl georbnet merben. Sem BunbeSgefeg über bie

betuflidge Aulbilbung merben Çanbroer! unb Snbufirie,
Öanbel unb Berïegr unterfteHt.

©in SJUnbeftalter für Segrlinge mirb nidgt feftgefegt,
fonbern nur oerlangt, bag biefelben aul ber primär»
fdgulpfficgt entlaffen feien. Segrlinge barf nur annehmen,
mer fie ogne ©efägrbung igre! förperltcgen unb geigigen
SBogll in feinem Betrieb faeggemäg aulpbilben imftanbe
ift. Sal Segroergältnil ift bureg fcgriftlicge Verträge

p regeln. Surdg Verorbnung bei Bunbelratel fönnen
Beftimmungen eine! ©efamtarbeitloertragel über bal
Segroergältnil auf alle Angehörigen bei betregenben Be

rufl anmenbbar erllärt merben. Ser ©ntrourf regelt
roeiter bie SSitïungen bel Segroergältniffel, bie Aufficgt
über balfelbe. Sauer unb ©rlöfdgen, bie Segrlinglprüfung,
über bie ^fliegt pm Befucge bei berugiegen Unterridgtl
ufm. Ser Bunb gemägrt Beiträge bil pr .ßälfte ber
anberroeitigen Seiftungen an Segrlinglprüfungen, ©tipen»
bien, Anftalten, Spulen unb Äurfe für BerufSbitbung,
an bie Aulbilbung unb SBeiterbilbung oon Segrlräften,
foroie pr görberung ber gaulroirtfdgaftlidgen Aulbilbung.
Ser Vollzug bei ©efegel ig ©aege ber Äantone.

Bil ©nbe Au g u ft lönnen oon Sntereffenten A b »

änberunglanträge p biefem ©efegelentrourf beim
©ibgenöffifegen Arbeitsamt in Bern eingereicht
merben.

©rgnöttiiflöfchttg. Ser Verein fdgroeijerifeger
Vtaf dginen SnbuftrietIer gat tn einer an bal ©ib=

genöffifdge Suftiz» unb ^olijeibepartement unb an bal
©ibgenöfftfege Volflmirtfdgaftlbepartement geridgteten ©in»

gäbe bte grunbfägtidge Verlängerung ber 15 Sagre
betragenben mapmalen ©dgugbauer ber
ftfjmeijerifdgen @rfinbunglpatente um brei
eoent. um fünf Sagre nadggefudgt. @r begründet
biefel ©efudg u. a. bamit, bag in jaglreicgen Snbuftrie»

länbern bte gtage ber Verlängerung bereits aufgerollt
roorben fei unb in mehreren tnzmifdgen igre Söfung ge»

funben gäbe. in ber im ©efudg gebotenen flberfiegt ig
benn audg naeggeroiefen, bag megrere roidgtige Staaten
eine längere ißatentbauer gaben all mir ober im Begriffe
gegen, eine foldge einpfügren.

Sn biefem midgtigen fßunfte fottte möglidgfte Über«

eingimmung befiegen. Ser fegroeijerifege ©rgnber oer»
biene nidgt meniger Berüctfidgtigung all ber aullänbifdge
unb bürfe nidgt burdg bie eigene ©efeggebung benadgteiligt
merben. Sie îritifdgen Reiten, tn benen mir uni begnben,
laffen biefel ©rforbernil boppelt beredgtigt erfegetnen.
Sie lang anbauernbe Ätifil gäbe bie Ausbeutung man»
dger ©rfinbungen in befonberem SRage erfdgroert.

3u biefen ©rroägungen fomme nodg bie ©orge um
bie ©rgaltung oon Arbeitlmöglidgfeiten für unfer Sanb.
©in oerlängerter ißatentfdgug roerbe bap beitragen, na»

menttieg unferer ©jportinbugrie tn igrem fdgroeren @çi=

genjîampfe einige ©rletdgterung p bringen. ©I fei etn
©ebot ber ©eredgtigîeit unb gefunber SBirtfdgaftlpolitit,
bte beantragte Verlängerung oorpnegmen.

Oerkebrswese«.
Vßerfpuginönftrie unb ©igmeijer Vtuftcrmeffe

1924. (©ingefanbt.) ©ïport geigt für bie fdgmeiprifdge
Voltlrairtfdgaft fobiel all Seben. SBieberaufbau unb
Äampf um ben Abfag auf bem Sßeltmarlt finb fragen,
bie unzertrennbar mit bem ©efamtmogl unferel Volfel
oerlnüpft finb. Ser SBieberaufbau unb bie SBeiterent»

midtlung ber äBirtfdgaft bebingen audg überall bie An»
menbung rationeflfter B^obultionlmittel, b. i. gödgge
Seigung mit geringgem Äraftaufroanb unb Seigung bon
5ßrftzifionlarbeit.

Sie fdgroeizerifege SBertjeuginbugrie, beren ©peug»
niffe SBeltruf beftgen unb bie nur fdgulb ber zerrütteten
allgemeinen mirtfdgaftlidgen Sage nidgt gebügtenben Ab»
fag gnben, gat fidg aber audg bie Uebertegung jur ißgiegt
zu maegen, bag bie ©ntroiölung biefer ©runblage aller
^robultion fegr garl abgängig ift bon Vergleicglmög»
tidgfeiten, roie übergaupt bon ber Organifation bei ißro»
bultionlmittelmarftel. Sie gefägrlidgfte Äonfurrenz ber
fegroeizerifegen SSertzeuginbugrie ift unzraeifelgaft bie
bentfdge; igre gortfegritte unb igre ÜJtadgtgeHung zmingen
uni zu ernfter Beurteilung unb Vergleidgung. ©I bürgen
belgalb bie nadgfolgenben Aulfügrungen fegr ber Be»
adgtung unb bei Ueberbenfenl roert fein.

8m Vagmen ber Seipgiger SJieffe beftegt geute be»

reitl eine befonbere tedgnifege SDÎeffe, inbem Seutfdglanbl
groge Vetbänbe, b. g. bie Berbinbungen bon Firmen
gleichgerichteter ißrobuttion fidg zufammengetan gaben,
um gefdgloffene Aulgellungen in bie SBege z" leiten.
3Bal im Befonbern bie SBerfzeuginbuftrie betrifft, fo
berichtet biefe ber „internationalen9Jieffe»3eitung" (bergl.
Ar. 101): „Ser Verein beutfdger SBerfzeugfabritanten
marfdgiert an ber ©pige unb gat fdgon feit Sagten in
ftänbiger VerboHlommnung aQe girmen z" einer ge»

meinfamen Aulftellung unter zielbemugter Seitung ber»

anlagt, fobag ber beutfdge Söerfzeugmafdginenbau fidg
in feiner ganzen ©rogartigleit auf ber tedgnifdgen Vteffe
barbietet."

Unfere eingeimifegen Betriebe ber SBerfzeuginbugrie
müffen fidg bie Vorteile, bie bie moberne Vteffe bietet,
in igrem eigenften intereffe ebenfaKl z« uuge madgen
burch eine umfaffenbe Beteiligung an ber bom 17. bil
27. Éîai ftattfinbenben ©dgroeizer Vtuftermeffe in
Bafel, um auf biefem grogen nationalen Vtarfte gei»

mifdger Qualitätlmare igre Seigunglfägigfeit bor bem

in» unb Aullanbe in mitffamfter[gorm ju bezeugen.

Nr. 43 Mluftr. schwetz. vandw.Zàng („Meisterblatt^ bt3

Das Wesentliche bei der Maschinenversicherung ist,
wie bereits erwähnt, daß stets der Neuwert der Ma-
schinen versichert und somit erreicht wird, daß die Wie-
derinstandsstellungskosten auf Grund des Neuwertes der
Ersatzteile zur Vergütung gelangen.

Die Prämien sind je nach Art und Charakter der
in Frage kommenden Betriebe verschieden und variieren
innerhalb bestimmter Grenzen.

Es ist zu wünschen, daß von Seiten der Industrien
und Gewerbe aller Art auch in der Schweiz, wo die
einheimischen Institute stets vorbildlich arbeiteten, diese
neue Versicherungsart mit Interesse begrüßt und auf-
genommen wird, umsomehr, als deren Nützlichkeit sich

nicht verkennen läßt.

Eidgenössische Gewerbegesetzgebung. Das Eidge-
nössische Arbeitsamt, das mit den Vorarbeiten zur künf-
tigen Gewerbegesetzgebung des Bundes beauftragt wurde,
hat als deren ersten Teil einen Gesctzesentwurf über die

beruflicheAusbildung fertiggestellt, der zunächst den
zuständigen Kantonsbehörden, den Berufsverbänden, Fach-
schulen und weitern Interessenten zur Vernehmlassung
zugestellt wird. Dieser Gesetzentwurf läßt sich von dem
Gedanken? leiten, die Berufstüchtigkeit durch Förderung
der' beruflichen Ausbildung des Nachwuchses auf jede
geeignete Weise zu heben. Ausgeschaltet sind Bestimmungen
über den Lehrlingsschutz in der Meinung, daß deren Erlaß
in einem andern Gesetz erfolgen soll, nämlich in einem

Arbeitsschutzgesetz, das außer auf die Lehrlinge
wenigstens auf alle minderjährigen Arbeiter Anwendung
finden müsse. Auch die Bestimmungen zum Schutze
des Gewerbes sollen in einem umfassenden Gesetz be-

sonders geordnet werden. Dem Bundesgesetz über die

berufliche Ausbildung werden Handwerk und Industrie,
Handel und Verkehr unterstellt.

Ein Minvestalter für Lehrlinge wird nicht festgesetzt,

sondern nur verlangt, daß dieselben aus der Primär-
schulpflicht entlassen seien. Lehrlinge darf nur annehmen,
wer sie ohne Gefährdung ihres körperlichen und geistigen

Wohls in seinem Betrieb fachgemäß auszubilden imstande
ist. Das Lehrverhältnis ist durch schriftliche Verträge
zu regeln. Durch Verordnung des Bundesrates können

Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages über das
Lehrverhältnis auf alle Angehörigen des betreffenden Be
rufs anwendbar erklärt werden. Der Entwurf regelt
weiter die Wirkungen des Lehrverhältniffes. die Aufsicht
über dasselbe. Dauer und Erlöschen, die Lehrlingsprüfung,
über die Pflicht zum Besuche des beruflichen Unterrichts
usw. Der Bund gewährt Beiträge bis zur Hälfte der
anderweitigen Leistungen an Lehrlingsprüfungen. Stipen-
dien, Anstalten, Schulen und Kurse für Berufsbildung,
an die Ausbildung und Weiterbildung von Lehrkräften,
sowie zur Förderung der hauswirtschaftlichen Ausbildung.
Der Vollzug des Gesetzes ist Sache der Kantone.

Bis Ende August können von Interessenten A b -

änderungsanträge zu diesem Gesetzesentwurf beim
Eidgenössischen Arbeitsamt in Bern eingereicht
werden.

Erfindungsschutz. Der Verein schweizerischer
Maschinen-Industrieller hat in einer an das Eid-
genössische Justiz- und Polizeidepartement und an das

Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement gerichteten Ein-
gäbe die grundsätzliche Verlängerung der 15 Jahre
betragenden maximalen Schutzdauer der
schweizerischen Erfindungspatente um drei
event, um fünf Jahre nachgesucht. Er begründet
dieses Gesuch u. a. damit, daß in zahlreichen Industrie-

ländern die Frage der Verlängerung bereits aufgerollt
worden sei und in mehreren inzwischen ihre Lösung ge-
funden habe. In der im Gesuch gebotenen Übersicht ist
denn auch nachgewiesen, daß mehrere wichtige Staaten
eine längere Patentdauer haben als wir oder im Begriffe
stehen, eine solche einzuführen.

In diesem wichtigen Punkte sollte möglichste Über-
einstimmung bestehen. Der schweizerische Erfinder ver-
diene nicht weniger Berücksichtigung als der ausländische
und dürfe nicht durch die eigene Gesetzgebung benachteiligt
werden. Die kritischen Zeiten, in denen wir uns befinden,
lassen dieses Erfordernis doppelt berechtigt erscheinen.
Die lang andauernde Krisis habe die Ausbeutung man-
cher Erfindungen in besonderem Maße erschwert.

Zu diesen Erwägungen komme noch die Sorge um
die Erhaltung von Arbeitsmöglichkeiten für unser Land.
Ein verlängerter Patentschutz werde dazu beitragen, na-
mentlich unserer Exportindustrte in ihrem schweren Exi-
stenzkampfe einige Erleichterung zu bringen. Es sei ein
Gebot der Gerechtigkeit und gesunder Wirtschaftspolitik,
die beantragte Verlängerung vorzunehmen.

oerittdttmte».
Werkzeugindnstrie und Schweizer Mustermesse

1924. (Eingesandt.) Export heißt für die schweizerische
Volkswirtschaft soviel als Leben. Wiederaufbau und
Kampf um den Absatz auf dem Weltmarkt sind Fragen,
die unzertrennbar mit dem Gesamtwohl unseres Volkes
verknüpft sind. Der Wiederaufbau und die Weiterent-
Wicklung der Wirtschaft bedingen auch überall die An-
Wendung rationellster Produktionsmittel, d. i. höchste

Leistung mit geringstem Kraftaufwand und Leistung von
Präzisionsarbeit.

Die schweizerische Werkzeugindustrie, deren Erzeug-
nisfe Weltruf besitzen und die nur schuld der zerrütteten
allgemeinen wirtschaftlichen Lage nicht gebührenden Ab-
fatz finden, hat sich aber auch die Ueberlegung zur Pflicht
zu machen, daß die Entwicklung dieser Grundlage aller
Produktion sehr stark abhängig ist von Vergleichsmög-
lichkeiten, wie überhaupt von der Organisation des Pro-
duktionsmittelmarktes. Die gefährlichste Konkurrenz der
schweizerischen Werkzeugindustrie ist unzweifelhaft die
deutsche; ihre Fortschritte und ihre Machtstellung zwingen
uns zu ernster Beurteilung und Begleichung. Es dürsten
deshalb die nachfolgenden Ausführungen sehr der Be-
achtung und des Ueberdenkens wert sein.

Im Rahmen der Leipziger Messe besteht heute be-
reits eine besondere technische Messe, indem Deutschlands
große Verbände, d. h. die Verbindungen von Firmen
gleichgerichteter Produktion sich zusammengetan haben,
um geschlossene Ausstellungen in die Wege zu leiten.
Was im Besondern die Werkzeugindustrie betrifft, so

berichtet diese der „InternationalenMesse-Zeitung" (vergl.
Nr. 101): „Der Verein deutscher Werkzeugfabrikanten
marschiert an der Spitze und hat schon seit Jahren in
ständiger Vervollkommnung alle Firmen zu einer ge-
meinsamen Ausstellung unter zielbewußter Leitung ver-
anlaßt, sodaß der deutsche Werkzeugmaschinenbau sich

in seiner ganzen Großartigkeit auf der technischen Messe
darbietet."

Unsere einheimischen Betriebe der Werkzeugindustrie
müssen sich die Vorteile, die die moderne Messe bietet,
in ihrem eigensten Interesse ebenfalls zu nutze machen
durch eine umfassende Beteiligung an der vom 17. bis
27. Mai stattfindenden Schweizer Mustermesse in
Basel, um aus diesem großen nationalen Markte hei-
Mischer Qualitätsware ihre Leistungsfähigkeit vor dem

In- und Auslande in wirksamsteHForm zu bezeugen.
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